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BUNDESGERICHTSHOF 
 

BESCHLUSS 

4 StR 107/20 
 

vom 

16. Juni 2020 

in der Strafsache 

gegen 

 

 

 

 
 

 

 

 

wegen erpresserischen Menschenraubes u.a. 
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Der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat nach Anhörung des Generalbun-

desanwalts und des Beschwerdeführers am 16. Juni 2020 gemäß § 349 Abs. 2 

und 4 StPO beschlossen: 

 

1. Auf die Revision des Angeklagten wird das Urteil des Land-

gerichts Hagen vom 16. Juli 2019 im Strafausspruch mit den 

zugehörigen Feststellungen aufgehoben. 

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhand-

lung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsmit-

tels, an eine andere Strafkammer des Landgerichts zurück-

verwiesen. 

2. Die weiter gehende Revision wird verworfen. 

 

 

Gründe: 

Das Landgericht hat den Angeklagten wegen versuchten Wohnungsein-

bruchdiebstahls sowie wegen erpresserischen Menschenraubes in Tateinheit 

mit versuchter schwerer räuberischer Erpressung zu der Gesamtfreiheitsstrafe 

von zehn Jahren verurteilt. Hiergegen wendet sich die auf eine Verfahrens-

beanstandung und die Rüge der Verletzung materiellen Rechts gestützte Revi-

sion des Angeklagten. Das Rechtsmittel hat den aus der Entscheidungsformel 

ersichtlichen Teilerfolg; im Übrigen ist es unbegründet im Sinne des § 349 

Abs. 2 StPO. 
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Der Strafausspruch des angefochtenen Urteils hält einer rechtlichen Prü-

fung nicht stand. Die Strafkammer hat hinsichtlich beider Taten sowohl bei der 

Strafrahmenwahl, als auch bei der Bemessung der verhängten Einzelfreiheits-

strafen strafschärfend gewertet, dass die Taten vom Angeklagten unter laufen-

der Bewährung verübt wurden. Den vom Landgericht zur Person des Angeklag-

ten getroffenen tatsächlichen Feststellungen, wonach gegen den Angeklagten 

in der Vergangenheit insgesamt viermal Freiheitsstrafen verhängt und bei zwei 

dieser Verurteilungen zeitweise die Vollstreckung von Strafresten zurückgestellt 

wurden, lässt sich indes nicht entnehmen, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt 

der Begehung der abgeurteilten Taten in einem dieser Verfahren unter Bewäh-

rung stand. Die Annahme eines Bewährungsversagens durch die Strafkammer 

wird damit von den Feststellungen nicht getragen. 

Sost-Scheible Bender Quentin 

 Sturm Rommel 

 

Vorinstanz: 

Hagen, LG, 16.07.2019 - 400 Js 63/17 41 KLs 29/17 
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